
Auszug aus dem OÖ. Tourismusgesetz 2018 zur Tourismusabgabe 
 

Den vollständigen Gesetzestext des OÖ. Tourismusgesetz 2018 finden Sie unter: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LROO&Gesetzesnummer=20000953 

 
 

Gesetzliche Bestimmungen zur Meldepflicht & Ortstaxe 
 

§ 47  Abgabenpflicht  
 

(1) Das Land erhebt auf die Nächtigung in einer Gästeunterkunft eine Abgabe (Ortstaxe) nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen.  

 
(2) Der Pflicht zur Entrichtung der Ortstaxe unterliegen Personen, die in einer Gästeunterkunft 

nächtigen, sofern sie in der betreffenden Gemeinde nicht ihren Hauptwohnsitz haben. 
Gästeunterkünfte sind: 

 
1. gewerbliche Unterkunftsstätten, 
2. Campingplätze (§ 1 Oö. Campingplatzgesetz), ausgenommen Stellplätze für Dauercamper (§ 

54 Abs. 4), 
3. Privatunterkünfte, in denen Gäste entgeltlich beherbergt oder die Gästen für kurzfristige 

Zeiträume von jeweils höchstens 30 Tagen entgeltlich als Wohnraum zur Verfügung gestellt 
werden und   

4. der medizinischen Rehabilitation oder Gesundheitsvorsorge dienende 
Sonderkrankenanstalten.  
 

(3) Die Abgabenpflicht beginnt mit der ersten und endet mit der letzten Nächtigung, spätestens 
jedoch nach 60 unmittelbar aufeinanderfolgenden Nächtigungen. 

 

§ 48  Höhe der Ortstaxe 
 

(1) Die Ortstaxe beträgt zwei Euro je Nächtigung.  
 

§ 49  Fälligkeit und Entrichtung der Ortstaxe 
 

(1) Die Abgabenschuld wird mit der letzten Nächtigung fällig. 
 

(2) Die Unterkunftgeberin bzw. der Unterkunftgeber ist verpflichtet, die Ortstaxe einzuheben und 
hierüber Aufzeichnungen zu führen. Mit der Einhebung der Abgabe wird die Unterkunftgeberin 
bzw. der Unterkunftgeber Abgabenschuldnerin bzw. Abgabenschuldner. Die eingehobenen 
Abgaben sind monatlich bis zum Letzten des auf die Einhebung folgenden Monats 
(Fälligkeitstag) an die Gemeinde abzuführen. 

 
(3) Diensteanbieter (§ 3 Z 2 E-Commerce-Gesetz) haben der Gemeinde auf Verlangen innerhalb 

einer angemessen festzusetzenden Frist die Namen und Anschriften sowie allfällige 
Mailadressen und Telefonnummern der bei ihnen registrierten Unterkunftgeberinnen und 
Unterkunftgeber, soweit diese Gästeunterkünfte in Oberösterreich bekannt zu geben.  

 

§ 50  Befreiung von der Ortstaxe 
 

Von der Ortstaxe sind befreit:   
1. Personen bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem sie das 15. Lebensjahr vollenden;   
2. Personen, die aus Anlass der Erfüllung ihrer Schulpflicht oder der Absolvierung einer allgemein 

bildenden höheren oder berufsbildenden Schule, einer Lehre oder einer Hochschule oder aus 
Anlass der Ableistung des Wehr- oder Zivildienstes nächtigen;  
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3. Personen, die als Teilnehmer an Veranstaltungen der öffentlichen Jugendbetreuung oder von 
Kinder- und Jugendverbänden sowie Jugendzentren im Gebiet der Gemeinde in einem 
Jugendheim, einer Jugendherberge oder auf einem Jugendzeltplatz nächtigen;   

4. Personen, die in Ausübung ihres Berufs als Buslenkerin bzw. Buslenker oder Reiseleiterin bzw. 
Reiseleiter eine Reisegruppe begleiten und unentgeltlich nächtigen;  

5. Personen, die im Katastrophenfall in einer Gästeunterkunft nächtigen müssen. 
 

§ 51  Abgabenbehörde; Abgabenerklärung 
 

(1) Die Einhebung der Ortstaxe von den Unterkunftgeberinnen bzw. Unterkunftgebern obliegt der 
Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister als Abgabenbehörde im übertragenen Wirkungsbereich 
entsprechend den Bestimmungen des Oö. Abgabengesetzes und den für Landesabgaben 
geltenden Bestimmungen der Bundesabgabenordnung. 
 

(2) Die Unterkunftgeberin bzw. der Unterkunftgeber hat der Behörde zu übermitteln: 
 

1. längstens binnen 48 Stunden nach der Ankunft eines Gastes die Daten des 
Gästeverzeichnisses (elektronisches Gästeverzeichnis oder Gästeblätter) gemäß § 19 
MeldegesetzDurchführungsverordnung;   

2. allfällige Belege über Befreiungsgründe;   
3. längstens binnen 48 Stunden nach der Abreise eines Gastes die Daten des tatsächlichen 

Abreisetages, sofern ein Gast zu einem anderen als dem ursprünglichen angegebenen Tag 
abreist. 

 
(3) Die Behörde hat anhand der Daten gemäß Abs. 2 für jeden Kalendermonat bis 15. des 

Folgemonats die Anzahl der abgabepflichtigen und der abgabebefreiten Nächtigungen und den 
sich daraus ergebenden Abgabenbetrag der Unterkunftgeberin bzw. dem Unterkunftgeber 
bekannt zu geben. Reicht die Unterkunftgeberin bzw. der Unterkunftgeber nicht längstens bis zur 
Fälligkeit der Abgabe eine eigene Abgabenerklärung ein, gilt die Mitteilung der Behörde als 
Abgabenerklärung der Unterkunftgeberin bzw. des Unterkunftgebers.  

 

§ 52  Haftung für die Einhebung der Ortstaxe; Mitwirkung 
 

Die Unterkunftgeberin bzw. der Unterkunftgeber […] haften nach den Bestimmungen der 
Bundesabgabenordnung für die Entrichtung der Ortstaxe. Die Haftung entfällt, wenn die Ortstaxe 
ohne Verschulden der Unterkunftgeberin bzw. des Unterkunftgebers oder des Diensteanbieters nicht 
entrichtet wurde. 

 

 

 

    Zusammenfassung: 

 

 der Tourismusverband ist für 32 der 38 Mitgliedsgemeinden ab 2021 Verwaltungshelfer – 
somit liegt die Zuständigkeit des Gästemeldewesen nicht mehr bei der Gemeinde sondern 
beim Tourismusverband Donau Oberösterreich 
 

 Meldungspflicht ist längstens binnen 48 Stunden nach Abreise des Gastes 
 

 UnterkunftgeberIn haftet nach den Bestimmungen der Bundesabgabenordnung 
 

 der Tourismusverband meldet die Anzahl der abgabepflichtigen und abgabefreien 
Nächtigungen  der Behörde bis zum 15. des Folgemonats  
 

 Ortstaxe beträgt zwei Euro je Nächtigung  
 
 


